
 

 

Unternehmen 
 
Existenzgründer – Rechnungsstellung vor Vergabe der Steuernummer 
 
Einführung 
Unternehmer müssen auf ihren Ausgangsrechnungen ihre Steuer- bzw. alternativ ihre 
Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Fehlt diese Angabe, kann der Kunde keine Vorsteuer 
aus der Rechnung ziehen. Wie sollen aber nun Existenzgründer abrechnen, denen noch keine 
Steuernummer zugeteilt wurde? 
 
Fall 
Ein Unternehmen wies in seinen Rechnungen als Steuernummer „75/180 Wv“ aus. Dies war die 
Kennzeichnung, die das zuständige Finanzamt des Unternehmens in Schriftwechseln unter 
„SteuerNr./Az.“ verwendete. Eine Steuernummer war dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht zugeteilt worden. Ansonsten erhielt die Rechnung alle erforderlichen Angaben. Dem 
Empfänger der Rechnung versagte das Finanzamt den Vorsteuerabzug, da klar erkennbar sei, dass 
die Angabe nicht die korrekte Steuernummer sein könne. 
 
Urteil 
Das Niedersächsische Finanzgericht widerspricht energisch der Auffassung des Finanzamtes und lässt 
den Vorsteuerabzug zu. Zur Begründung weist das Finanzgericht darauf hin, dass das Finanzamt 
Kennzeichnungen als Steuernummer zu akzeptieren habe, wenn es diese selbst als solche verwende. 
Aus dem gleichen Grund ist für den Empfänger der Rechnung auch nicht erkennbar, dass es sich 
nicht um eine übliche Steuernummer handele.  
 
Konsequenz 
Grundsätzlich sollten Existenzgründer unverändert bemüht sein, möglichst kurzfristig eine 
Steuernummer im Sinne der Finanzverwaltung zu erhalten. Dies ermöglicht eine Rechnungsstellung, 
die Konflikte sowohl mit den Kunden als auch mit der Finanzverwaltung vermeidet. Besser ist 
allerdings noch die Verwendung der USt-ID-Nr., da diese von den Rechnungsempfängern nicht zum 
Versuch genutzt werden kann, an sensible Daten des Unternehmens zu gelangen. Existenzgründer 
haben zwar ein Recht auf eine schnelle unbürokratische Vergabe der Steuernummer, die Praxis sieht 
jedoch leider anders aus. Häufig verzögert die Finanzverwaltung die Vergabe der Steuernummer mit 
dem Argument, es müsse erst geprüft werden, ob tatsächlich ein Unternehmen existiert. In solchen 
Fällen sollten Existenzgründer nun unter Berufung auf das vorliegende Urteil auf die vorläufige 
Steuernummer zurückgreifen. 
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